
 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum 

Thema erhalten Sie unter: 

www.bundesgesundheitsministerium.de 

Sie haben Fragen? 

Bitte sprechen Sie uns an, 

wir beraten Sie gern. 

 

Pflegeheim St. Spiritus Pasewalk gGmbH 

Am St. Spiritus 11 

17309 Pasewalk 

Tel.: 03973 - 20400 

 

Kontakt 

 

www.sanktspiritus.de 

mail@sanktspiritus.de 

 

Geschäftsführer: 

Thomas Asendorf 

Einrichtungsleiterin: 

Frau Splettstößer 

Irrtum bzw. Datenänderung vorbehalten. 

Impressum 

 
Pflegeheim St. Spiritus Pasewalk gGmbH 

Am St. Spiritus 11, 17309 Pasewalk   

Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e.V.  
  Körnerstraße 7 | 19055 Schwerin 

 

 
 

  Gut zu wissen   

  Das bleibt bestehen: 

Zuschüsse durch Pflegekasse 

Pflegegeld ambulant:  

PG 1 = 0 €   PG 4 = 728 € 

PG 2 = 316 € PG 5 = 901 € 

PG 3 = 545 €  

 

Entlastungsbetrag: max.125 € monatlich 

 

Verhinderungspflege: max. 1.612 € jährl. 

 

Tagespflege: Angebote der Tagespflege 

können weiterhin in Kombination mit ambu-

lanten Pflegeleistungen in Anspruch genom-

men werden. 

 

Vollstationäre Pflege:  

PG 1 =    125 € über Entlastungsbetrag 

PG 2 =    770 € 

PG 3 = 1.262 €  

PG 4 = 1.775 €  

PG 5 = 2.005 € 

PG = Pflegegrad 

 

 

  

 

Gesundheits- 

Versorgungs- 

Weiterentwicklungs- 

Gesetz 

(GVWG) 

vom 25.06.2021 

 

 
Pflegeheim 

St. Spiritus  

Pasewalk gGmbH 
 

Informationen für 

Pflegebedürftige  

und Angehörige 
gültig ab 01.03.23 
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MV 

EEE + 

Ausbil-

dungs-

umlage 

 

./.  

§ 43c 

SGB XI 

+ 

IVP 

+ 

UVP 

Eigen-

anteil 

Bewoh-

ner 

1.Jahr 1400,32 70,02 942,72 2274,90 

2.Jahr 1400,32 350,08 942,72 2001,77 

3.Jahr 1400,32 630,14 942,72 1728,64 

4.Jahr 1400,32 980,22 942,72 1387,23 

EEE - Einrichtungseigenereigenanteil 

IVP - Investitionspauschale 

UVP – Unterkunft und Verpflegung 

 

 § 43c SGB XI - Reduzierung der  

 pflegebedingten Eigenanteile  

Die Pflegekasse übernimmt die pflegebe-

dingten Aufwendungen einschließlich der 

Aufwendungen für Betreuung sowie die Auf-

wendungen für Leistungen der medizini-

schen Behandlungspflege bis zu dem Ge-

samtbetrag von 1.774 € im Kalenderjahr.  

Der Leistungsbetrag kann um bis zu 1 612 € 

aus noch nicht in Anspruch genommenen 

Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 

Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu        

3 386 € im Kalenderjahr erhöht werden.  

 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, 

die bis einschließlich 12 Monate Leistungen 

nach § 43 beziehen, erhalten einen Leis-

tungszuschlag in Höhe von  

 5 %  

 bei mehr als 12 Monaten 25 %  

 bei mehr als 24 Monaten 45 % 

 bei mehr als 36 Monaten 70 % 

ihres zu zahlenden Eigenanteils an den 

pflegebedingten Aufwendungen. 

 

§ 39e SGB V - Übergangspflege 

im Krankenhaus  

 
Beispielrechnung für unsere Einrichtung  

Werden Menschen pflegebedürftig, dann er-

halten sie Leistungen aus der Pflegeversi-

cherung. Reichen ihre Rente, Pflegeleistun-

gen und sonstiges Einkommen nicht aus, um 

die Pflege zum Beispiel in Pflegeinrichtungen 

zu finanzieren, dann springt das Sozialamt ein 

- und verpflichtet unter bestimmten Vorausset-

zungen die Kinder zu Elternunterhalt. Wich-

tigste Kennzahl dafür ist seit 1.01.20 die  

Einkommensgrenze von 100.000 €. 

 

% 

 Können im unmittelbaren Anschluss an 

eine Krankenhausbehandlung erforderli-

che Leistungen der häuslichen Kranken-

pflege, der Kurzzeitpflege, Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation oder Pflege-

leistungen nicht oder nur unter erheblichem 

Aufwand erbracht werden, erbringt die 

Krankenkasse Leistungen der Übergangs-

pflege in dem Krankenhaus, in dem die 

Behandlung erfolgt ist.  

Ein Anspruch auf Übergangspflege im 

Krankenhaus besteht für längstens zehn 

Tage je Krankenhausbehandlung. Versi-

cherte, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, müssen vom Beginn der Über-

gangspflege an innerhalb eines Kalender-

jahres für längstens 28 Tage den sich nach 

§ 61 Satz 2 SGB ergebenden Betrag je Ka-

lendertag an Zuzahlung leisten. Das be-

deutet, dass je Tag 10,00 € zu zahlen sind. 

 

  § 42 Abs. 2 SGB XI -  

  Stärkung der Kurzzeitpflege  


